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Veranlasste Leistungen 

Verordnung von ambulanten Leistungen:  
G-BA passt befristete Corona-Sonderregelun-
gen erneut an 
Berlin, 29. Juni 2020 – Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat 
am Montag in Berlin die Frist für den Beginn einer Heilmittelbehandlung 
nach einer vertragsärztlichen oder -zahnärztlichen Verordnung für ge-
setzlich Krankenversicherte von 14 Tagen auf 28 Tage verlängert. Damit 
soll einem in den Praxen möglicherweise bestehenden Terminstau bei 
Heilmittelbehandlungen, die bedingt durch die Corona-Pandemie nicht 
begonnen werden konnten, entgegengewirkt werden. Die Sonderrege-
lung gilt bis zum 30. September 2020. Ab dem 1. Oktober 2020 gilt mit 
Inkrafttreten der neuen Heilmittel-Richtlinien künftig regelhaft die Frist 
von 28 Tagen zum Beginn einer Heilmittelbehandlung.  

Ebenfalls bis zum 30. September 2020 verlängerte der G-BA die Son-
derregelung, wonach Krankentransportfahrten zu nicht aufschiebbaren, 
zwingend notwendigen ambulanten Behandlungen von nachweislich an 
COVID-19-Erkrankten keiner vorherigen Genehmigung durch die Kran-
kenkasse bedürfen. Dies gilt auch für Versicherte, die aufgrund einer be-
hördlichen Anordnung unter Quarantäne stehen. 

Auslaufen von Sonderreglungen zum 1. Juli 2020 

Das Abflachen der Neuinfektionen und die umfassende Rücknahme der 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens erlauben eine schrittweise 
Rückkehr zur regulären Patientenversorgung in den vertragsärztlichen 
und -zahnärztlichen Praxen. Sollte sich die Infektionsdynamik wieder be-
schleunigen, wird der G-BA auch kurzfristig neue Sonderregelungen be-
schließen. 
 
Folgende Sonderregelungen laufen zum 1. Juli 2020 aus: 

• Verlängerte Frist zur Vorlage von Verordnungen 

Die Frist zur Vorlage von Verordnungen von häuslicher Krankenpflege, 
spezialisierter ambulanter Palliativversorgung sowie Soziotherapie bei 
der Krankenkasse beträgt künftig wieder 3 Tage statt 10 Tage.  

• Folgeverordnungen nach telefonischer Anamnese 

Folgeverordnungen für häusliche Krankenpflege, für zum Verbrauch be-
stimmte Hilfsmittel, Krankentransporte und Krankenfahrten sowie Heil-
mittel (letztere auch von Zahnärztinnen und Zahnärzten verordnete) kön-
nen nicht länger nach telefonischer Anamnese ausgestellt werden. 
Ebenso kann die Verordnung nicht länger postalisch an die Versicherte 
oder den Versicherten übermittelt werden. 
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• Weitere Regelungen zu Folgeverordnungen im Bereich der häusli-
chen Krankenpflege  

Im Bereich der häuslichen Krankenpflege können Folgeverordnungen 
nicht länger für bis zu 14 Tage rückwirkend erfolgen. Die Begründung 
der Notwendigkeit bei einer längerfristigen Folgeverordnung von häusli-
cher Krankenpflege und die 3-Tages-Frist zur Ausstellung der Folgever-
ordnung sind nun wieder zu berücksichtigen. 

Die Beschlüsse wurden aufgrund des Vorliegens besonderer Umstände 
gemäß § 9 Absatz 2 Satz 4 Geschäftsordnung des G-BA im schriftlichen 
Abstimmungsverfahren gefasst. Sie treten nach Nichtbeanstandung des 
Bundesministeriums für Gesundheit zum 1. Juli 2020 in Kraft. 

Sämtliche vom G-BA beschlossenen befristeten Sonderregelungen im 
Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie sind auf der Website des 
G-BA unter folgendem Link zu finden: 
www.g-ba.de/sonderregelungen-corona 

 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er be-
stimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizini-
schen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA 
ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entsprechend der Patientenbeteiligungs-
verordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an den Beratungen des  
G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die 
medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der 
Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmana-
gements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 
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